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Satzung übe r die Festsetzung der Steuersätze 
für die Grund- und Gewerbesteuer 

- Hebesatzsatzung  
In der Fassung vo m 25.02.2021 

 
 

§ 1 
 
Die Hebesätze für die Grundsteuer und für die Gewerbesteuer werden wie folgt festgesetzt: 
 
         2021 
1.  Grundsteuer 
 

a) für die land- und forstwirtschaftlichen  
Betriebe (Grundsteuer A)     350 v.H. 

b)  für die Grundstücke (Grundsteuer B)    758 v.H.  
 
2.  für die Gewerbesteuer      380 v.H. 
 
 

§ 2 
 
Die Höhe des Hebesatzes der Grundsteuer B ist in Verbindung mit der Nachhaltigkeitssatzung vom 
26.06.2019 zu sehen. Demnach enthält der in § 1 festgesetzte Hebesatz einen Generationenbeitrag 
von 218 v.H. 
 
 

§ 3 
 
Diese Satzung tritt zum 01.01.2021 in Kraft und gilt fortwährend, bis sie durch eine neue Satzung ersetzt 
wird. 
 
 
 
Die Satzung wird hiermit ausgefertigt. 
 
 




